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Übersicht zu FTI-relevanten Zielen und 
Maßnahmen 

im Regierungsprogramm 2020-2024 

17. Jänner 2020 

 

Im Regierungsprogramm 2020-2024 „Aus Verantwortung für Österreich“ halten ÖVP und Grüne die 

wichtigsten Ziele der Bundesregierung für die nächsten fünf Jahre fest – so auch für den Bereich Forschung, 

Technologie und Innovation. Infolge werden daher zwecks fokussierten Überblicks alle für den FTI-Bereich 

im Regierungsprogramm festgehaltenen Ziele und Maßnahmen zusammengetragen und aufgelistet. Die 

Liste zeigt durchaus eine Breite und Vielfalt an Themen, samt teils neuer, teils alter Vorhaben, die es in 

nächster Zukunft umzusetzen gilt. 

 

 

Bildung, Wissenschaft, Forschung und Digitalisierung 

Schulorganisation verbessern 

• Innovationsstiftung für Bildung: Entbürokratisierung der Innovationsstiftung für Bildung und 

attraktive Finanzierungsmöglichkeiten mit dem Ziel, private Mittel für die Bildung zu 
erschließen 

• Überprüfung des Leistungsprofils und Weiterentwicklung des OeAD zur Agentur für 

Bildungsinnovation und internationale Mobilität (S.279) 

Universitätsfinanzierung, Governance und Karriereentwicklung für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs 

• Sicherstellen des Universitätsbudgets bis 2027: Die Universitäten erhalten 

Finanzierungszusagen mit Indexierungen für die nächsten Leistungsvereinbarungsperioden bis 

2027. Konsequente Fortführung und Weiterentwicklung der „Universitätsfinanzierung NEU“ mit 

allen eingeleiteten Umsetzungsschritten 

• Reform der Kettenvertragsregelung an den Hochschulen 

o Reformierung des §109 UG unter Berücksichtigung der Karriereentwicklung und der 

sozialen Lage der Betroffenen sowie der Einbindung der Hochschulen 
o Verankerung von attraktiven und leistungsorientierten Karrierewegen 

(Laufbahnstellen) für Nachwuchswissenschafterinnen und -wissenschafter 

• Systematischer Aufbau und Stärkung der Exzellenz im Nachwuchsförderungsbereich (z.B. 

Kombinationsstudium Master und PhD) 

• Evaluierung der im UG geschaffenen dienstrechtlichen Kategorien (z.B. Senior Lecturer, Senior 

Scientists) und eine Studie zur Karriereentwicklung von Senior Lecturers 

• Weitere Modernisierung der Universitäts- und Hochschulorganisation: professionelles 

Management auf allen Ebenen, schnellere Entscheidungen, Schaffung von Exzellenz-Clustern 

(nicht jedes Fach muss an jedem Standort unterrichtet werden) und Überdenken des 
Verhältnisses Universitätsrat, Rektorat, Senat in den Entscheidungsstrukturen 

• Weiterentwicklung einer effizienten, datenbasierten und digitalisierten Hochschulverwaltung – 

innerhalb der Hochschulen und im Hochschulsystem 



 

 

2 

• Der Universitätsbericht wird auf seine Zweckmäßigkeit überprüft. Auf Basis dessen sollen 

Weiterentwicklungen des Berichtswesens im Hochschulbereich erfolgen. 

• Die Bundesregierung unterstützt aktiv den Plan S zur Implementierung von Open Access. In 

weiterer Folge sollen die Prinzipien des Plan S auch von allen Hochschulen und 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Österreich umgesetzt werden. 

• Qualitätssicherung im Hochschulbereich weiterentwickeln 

• Klimaschutz/Ökologie: Die öffentlichen Hochschulen sollen an der Österreichstrategie zum 

Standort- und Klimaschutz teilnehmen (z.B. Investitionen in klimaschonende Gebäude, Einsatz 

eigener Forschungskompetenz, Übertragung des Know-hows auf andere öffentliche Gebäude). 

(S. 305f) 

Studienbedingungen und Studienwahl 

• Novellierung des Studienrechts: Zur Novellierung des Studienrechts wird eine Arbeitsgruppe 

aus uniko, ÖH und BMBWF zur gemeinsamen Positionsentwicklung eingerichtet. Bestehende 

Vorarbeiten von uniko und ÖH sollen berücksichtigt werden. Ziel dieser Novellierung ist die 
Weiterentwicklung eines lebensnahen und leistungsbezogenen Studienrechts, das 

Verbindlichkeit fordert und Studierbarkeit fördert – zur Senkung der Drop-outs und Verkürzung 

der Studiendauer. Neuerungen sind jedenfalls bei folgenden Punkten notwendig: 

o Richtlinienkompetenz des Rektorats bei Überprüfung und Neuerstellung von 

Studienplänen 

o Prüfung von Maßnahmen zur Steigerung der Verbindlichkeit im Studium (z.B. 
verpflichtendes Wahrnehmen von Prüfungen) 

o Prüfung der Regelungsdichte im Studienrecht 

o Prüfung eines Modells für Teilzeitstudierende (z.B. gekoppelt an Berufstätigkeit, 

Betreuungspflichten etc.) 

o Grundlegende Validierung der ECTS-Punkte mit angebotenen 

Lehrveranstaltungsstunden unter Wahrung der grundsätzlichen Bologna-Idee (z.B. 

Stärkung des Projektunterrichts) 
o Stärkere Anerkennung von studienspezifischen berufspraktischen Qualifikationen im 

Rahmen der Curricula (non-formale Bildung) 

o Steigerung der Durchlässigkeit zwischen und innerhalb der Hochschulsektoren sowie 

Optimierung der Anerkennung (auch von Vorleistungen aus nichtakademischen 

Bildungswegen) – „kein Abschluss ohne Anschluss“ 

o Weiterentwicklung des Nostrifikationsverfahrens für zugewanderte Fachkräfte: 
zusätzlich zum Bescheidverfahren vermehrt auch Kompetenzen bewerten 

(„Bewertungsverfahren“) 

o Erhöhter Einsatz von innovativen Lehr- und Lernmethoden, die sich gesamthaft und 

nachhaltig an neuen Technologien und digitalen Möglichkeiten orientieren 

• Fortführung der MINT-Offensive (unter Überprüfung des Fächerbündels) an Universitäten und 

Fachhochschulen bei gleichzeitiger Berücksichtigung anstehender Herausforderungen (z.B. 

Klimaveränderung, alternde Bevölkerung) 

• Kooperation zwischen Universitäten und Fachhochschulen im Bereich der Lehre, standort- und 

fachspezifische sowie österreichweite Abstimmung des Lehrangebots 

• Qualitätsvolle und faire Weiterentwicklung der bestehenden Zugangsregelungen, insbesondere 

in stark nachgefragten Studien; Evaluierung und evidenzbasierte Gesamtschau und 

Weiterentwicklung 

• Durchführung einer österreichweiten Maturierenden-Studie zur sozialen Dimension, Berufs- 

und Studienaspirationen 

• Studienberatung und Information: Das bereits erprobte Modell der Studienberatung (z.B. 

Studieren probieren) wird gestärkt und weitergeführt. 

• Pilotprojekt „Flexible Studieneingangsphase“: Zur Verbesserung der Studienwahlentscheidung 

wird ein Pilotprojekt einer flexiblen Studieneingangsphase eingerichtet. Dabei erworbene ECTS-

Punkte sind auf das letztlich gewählte Studium anrechenbar. 
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• Ausbau der Studienförderung und Prüfung einer grundlegenden Weiterentwicklung unter 

Berücksichtigung der Familienbeihilfe und steuer- und unterhaltsrechtlicher Aspekte 

• Prüfung einer Entwicklung eines Anreizsystems für bestimmte Studien, deren Absolventinnen 

und Absolventen am Arbeitsmarkt stark nachgefragt sind 

• Beibehaltung des derzeit bestehenden Systems der Studienbeiträge, mit regelmäßiger 

Valorisierung 

• Schaffung von Anreizsystemen, u.a. für Medizinstudierende, damit sie nach Abschluss des 

Studiums in Österreich bleiben 

• Ziel ist es, Absolventinnen und Absolventen von den österreichischen Hochschulen auf dem 

Arbeitsmarkt zu halten. Dafür soll die Austria Business Agency gemeinsam mit dem AMS 

Maßnahmen erarbeiten. (S. 306f) 

Qualitätssicherung und Profilbildung im Hochschulsektor 

• Weiterentwicklung der Pädagogischen Hochschulen (PH) 

o Umsetzung des aktuellen PH-Entwicklungsplans zur Weiterentwicklung der 

Rahmenbedingungen für die PH: stärkere Autonomie bei der Administration 

(„Teilrechtsfähigkeit“) und Umsetzung, enge Abstimmung in inhaltlichen Fragen mit 

dem zuständigen Fachministerium 
o Evaluierung und Weiterentwicklung der PädagogInnenbildung NEU inklusive der 

Verbündestruktur in Zusammenarbeit mit den Universitäten auf Basis der Stärken der 

jeweiligen Institutionen 

o Weiterentwicklung der Eignungsprüfung für angehende Lehrkräfte und Prüfung einer 

möglichst frühen Einführung in die Praxis, um die bestgeeigneten Personen für das 

Bildungssystem auszubilden 
o Förderung der Zusammenarbeit in den Verbünden und mit den Universitäten, um 

bestmögliche Synergien zu schaffen 

o Interkulturelle und Gleichbehandlungskompetenzen müssen in allen pädagogischen 

o Ausbildungen als Pflichtlehrveranstaltungen enthalten sein. 

• Weiterentwicklung des Fachhochschulsektors 

o Der Fachhochschulsektor soll gezielt weiterentwickelt werden. Um eine gute 

Datenlage zu erhalten, ist ein umfassendes Erhebungs- und Analysepaket erforderlich, 

das jedenfalls die Personal-, Kosten- und Organisationsstruktur, Studienangebote und 

die Aufnahmeverfahren umfasst. 

o Schaffung eines Umfeldes zur Weiterentwicklung der angewandten Forschung durch 
transparenten Wettbewerb für FH-Träger 

o Erhöhung der Planungssicherheit im FH-Sektor – durch gesetzliche Verankerung des 

Entwicklungs- und Finanzierungplans und zeitliche Angleichung an die Periode der 

Leistungsvereinbarung 

o Anhebung der Fördersätze – für die notwendigen Investitionen in Digitalisierung, 

Internationalisierung und Innovation 
o Förderung des kooperativen Doktorats zwischen Universitäten und Fachhochschulen 

o Bedarfsgerechter Ausbau des Fachhochschulsektors – mit mehr Studienplätzen zur 

nachhaltigen Sicherung und Ausbau des Wirtschafts- und Technologiestandortes (z.B. 

insbesondere Gesundheits- und Sozialberufe, MINT) 

o Weiterentwicklung der Akkreditierungsvoraussetzungen für Fachhochschulen: 

Bedarfsorientierung des Angebots, hohe Qualitätsstandards und daraus resultierende 
Anerkennung für gebotene Qualität 

• Weiterentwicklung im öffentlichen Dienst: Um den neuen Herausforderungen gerecht zu 

werden und den Wissenstransfer an die nächste Generation sicherzustellen, soll die beim 
BMÖDS angesiedelte Verwaltungsakademie inhaltlich und qualitativ in Zusammenarbeit mit 

Hochschulen in Richtung einer Austrian School of Government entwickelt werden. 

Gemeinsame Standards in der Aus- und Weiterbildung der allgemeinen Verwaltung sind ebenso 

sicherzustellen wie fachspezifische Ausbildungen. 
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• Weiterentwicklung der gesetzlichen Bestimmungen im Privatuniversitätsbereich 

(Wettbewerbsbedingungen, Transparenz, Qualitätssicherung, Akkreditierungsverfahren, 

Gleichstellung von Männern und Frauen etc.) 

• Weiterbildung im tertiären Sektor und Lebenslanges Lernen: Neufassung der LLL-Strategie mit 

Fokus auf Integration der unterschiedlichen Bereiche und auch der unterschiedlich zu 

vergebenden Titel – unter Einbeziehung der hochschulischen Weiterbildung (S. 307f) 

Schwerpunkt Bildungsexport und Internationalisierung setzen 

• Stärkung Österreichs als attraktiver Standort für internationale Studierende und 

Wissenschafterinnen und Wissenschafter. Verbesserte Kooperation der österreichischen 

Vertretungsbehörden mit der Fremdenrechtsbehörde und den wissenschaftlichen 

Einrichtungen 

• Weiterentwicklung der Stipendienprogramme des österreichischen Austauschdienstes (OeAD), 

um hochqualifizierte PhD-Studierende nach Österreich zu holen (v.a. im Bereich MINT) (S. 309) 

Forschungspolitik für zukünftige Herausforderungen gestalten und FTI-Strategie 
erstellen 

• Erarbeitung einer ambitionierten FTI-Strategie 2030: Ausgehend von einer Analyse des Status 

quo und aktuellen Herausforderungen sollen Ziele der Forschungs-, Technologie- und 

Innovationspolitik für die nächsten zehn Jahre festgelegt und Handlungsfelder für die 

Umsetzung dieser Ziele definiert werden (im Einklang mit der Standortstrategie und 

Klimazielen). Diese Erarbeitung der neuen Strategie soll jedenfalls auf Basis der laufenden FTI-

Reviews der OECD erfolgen. 

• Pakt für Forschung, Technologie und Innovation (FTI-Pakt): Zur Operationalisierung und 

Umsetzung der Ziele der FTI-Strategie wird der FTI-Pakt beschlossen, der die 

forschungspolitischen Schwerpunkte der Bundesregierung in einem dreijährigen Rhythmus 

festigt. 

• Die außeruniversitäre Forschung ist ein wesentlicher Teil der österreichischen 

Forschungslandschaft. Eine langfristige Programmfinanzierung ist zu prüfen 

• Etablierung eines jährlichen FTI-Gipfels der Bundesregierung zur Festlegung der strategischen 

forschungspolitischen Schwerpunkte zur Vergabe der Zukunftsfondsmittel. Diese sollen 

insbesondere für ressort- und politikbereichsübergreifende FTI-Vorhaben eingesetzt werden. 

• Umsetzung kooperativer Forschungsfinanzierungsmodelle für Bund, Länder, Gemeinden und 

Private 

• Weiterentwicklung der „smart specialisation“ der Regionen durch thematische 

Schwerpunktsetzungen, um erfolgreiche Beteiligungen am Europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds (ESIF) sicherzustellen 

• Gezielte Nutzung des EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung zum Aufbau von 

Forschungsinfrastrukturen, wie forschungsthematische Bau- und Infrastrukturprojekte zur 

Stärkung der Regionen 

• Beschluss des Forschungsfinanzierungsgesetzes: Aufbauend auf die FTI-Strategie soll ein 

Wachstumspfad beschlossen werden, der Forschungsförderung und der außeruniversitären 

Forschung mehrjährige Finanzierungs- und Planungssicherheit gibt. Gleichzeitig werden die 
Steuerung und das Finanzierungssystem der Einrichtungen vereinheitlicht und vereinfacht. (S. 

309f) 
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Kompetitive Forschungsförderung in der Grundlagenforschung und angewandten 
Forschung ausbauen – Exzellenz fördern – Governance verbessern 

• Bekenntnis zum FWF und FFG als den zentralen Institutionen zur kompetitiven Vergabe von 

öffentlichen Forschungsmitteln im Bereich der Grundlagenforschung und der angewandten 

Forschung 

• Stärkung der Grundlagenforschung: Durch eine Exzellenzinitiative, abgewickelt durch den FWF, 

soll dieser und damit die Grundlagenforschung gestärkt werden. 

o Bildung von Exzellenzclustern, um herausragende Forschungsfelder durch 

Kooperationen nachhaltig zu stärken 

o Emerging Fields, um neue Forschungsfelder und Themen mit hohem 

Innovationspotential zu ermöglichen 

o Austrian Chairs of Excellence, um exzellente Forscherinnen und Forscher aller 

Wissenschaftsdisziplinen zu gewinnen und auszuzeichnen 

• Bekenntnis zu einer Technologie- und Klimaoffensive in der angewandten Forschung unter 

Berücksichtigung themenoffener Programme (z.B. Basisprogramm, COMET); z.B. ist die 

Programmlinie COMET eine wesentliche Säule des Wissenstransfers und soll erhalten bleiben. 

• Governance der wichtigsten österreichischen Förderinstitute verbessern: FFG 

(Forschungsförderungsgesellschaft), FWF (Wissenschaftsfonds), aws (Austria 

Wirtschaftsservice), OeAD (Österreichischer Austauschdienst) und CDG (Christian Doppler 

Forschungsgesellschaft) sowie in Zukunft die LBG (Ludwig Boltzmann Gesellschaft) 

o Ziel einer klaren Aufgabenteilung zwischen der Förderung von Grundlagenforschung 

(FWF), angewandter Forschung (FFG) und Wirtschaftsförderung (aws) sowie 

größtmöglicher gemeinsamer Abdeckung von Forschung und Entwicklung 

o Enge Abstimmung mit den verantwortlichen Ministerien zu strategischer Zielsetzung 

und gesamtgesellschaftlichen Prioritäten (aufbauend auf FTI-Strategie und 

Standortstrategie) bei verstärkter Autonomie in der operativen Umsetzung. Weg von 

zahlreichen Einzelprogrammen hin zu größeren Programmlinien. 

• Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG): Die CDG ist sehr erfolgreich an der 

Schnittstelle von Universitäten und Unternehmen tätig. Die Weiterführung dieses erfolgreichen 

Weges soll auch in Zukunft gesichert sein (als Vorbildprogramm im Bereich „Science-to-

Business“). 

o Die künftige Finanzierung (50:50 mit Unternehmen) soll sichergestellt werden 
(inklusive Josef Ressel-Zentren an den Fachhochschulen). 

o Prüfung, ob Laura Bassi-Zentren wieder etabliert werden 

• Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) sollte künftig ihr Profil als Forschungsförderungsagentur 

stärken: 

o Inhaltliche Ausrichtung auf Grundlagenforschung mit starkem gesellschaftlichem 

Impact im Medizinbereich 

o Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Institute sollten bei Forschungsträgern 

angestellt sein 

• Prüfung der institutionellen Neuordnung der Räte im Bereich Wissenschaft und Forschung 

RFTE, ÖWR und ERA-Council Forum (von verstärkter Koordinierung bis hin zur 

Zusammenlegung) 

• Die Nationalstiftung soll zu einem „Fonds Zukunft Österreich“ für Forschung, Technologie und 

Innovation weiterentwickelt werden. 
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• Leistungsvereinbarung mit der ÖAW und dem IST-Austria 

o Stärkung der ÖAW und des IST-A und damit der Grundlagenforschung in Österreich 

o Neustrukturierung des mittel- und langfristigen Finanzierungspfades von IST-A unter 

Wahrung der geteilten Verantwortung des Bundes und des Landes Niederösterreich 
(S.310f) 

Innovation durch Transparenz und Zugang zu wissenschaftlichen Daten 

• Innovative Forschung wird möglich, wenn Datenbestände kombiniert und analysiert werden 

können, die für die Wissenschaft bisher verschlossen sind. Auch evidenzbasierte Politik und 

wissenschaftliche Evaluierungen werden dadurch in einer deutlich verbesserten Qualität 

möglich. Daher soll in Österreich ein „Austrian Micro Data Center“ und Datenzugänge für die 
Wissenschaft geschaffen werden: 

o Der Datenzugang ist auf wissenschaftliche Zwecke beschränkt und erfüllt die 

(europarechtlichen) Vorgaben des Statistik- und Datenschutzrechts. 

o Akkreditierte Wissenschafterinnen und Wissenschafter erhalten aufgrund eines 

geregelten Verfahrens (AVG) Zugang zu den Datenbeständen der Statistik Austria, die 

so anonymisiert wurden, dass keine Rückführung auf den Einzelfall möglich ist. 

o Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit dem zuständigen Ressort, der 

Statistik Austria, Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft (z.B. „Plattform 

Registerforschung“). 

• Schaffung eines neuen nationalen Zentrums für Klimaforschung und Daseinsvorsorge (als 

Anstalt öffentlichen Rechts) durch die Zusammenführung der Geologischen Bundesanstalt 

(GBA) und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). 

o Umwelt- & Klimaschutz: Erfassung der bestehenden Aktivitäten zu Umwelt- und 

Klimaforschung. Daraus ableitend sollen Forschungs- und Lehrschwerpunkte zu Klima- 

und Umweltschutz etabliert werden. Es soll dabei auch ein Schwerpunkt auf 

Wissenstransfer in diesen Bereichen integriert werden. 

o Klinischen Mehraufwand für Lehre und Forschung transparent und fair gestalten 

• Compliance-Datenbank: Prüfung der Einführung eines Systems, in dem Wissenschafterinnen 

und Wissenschafter an Hochschulen und Forschungseinrichtungen die Auftraggebenden ihrer 

Forschungsprojekte und Finanzierung offenlegen, um etwaige Unvereinbarkeiten zu erkennen 

und Transparenz zu gewährleisten (S. 311f) 

Wissenstransfer, Internationale Beteiligungen und Forschungsinfrastrukturen 

• Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft stärken 

o Masterplan „Wissenstransfer Wissenschaft–Wirtschaft–Gesellschaft“ mit beteiligten 

Stakeholdern aus Politik, Wissenschaft, Kunst und Wirtschaft 

o Verstärkte Entwicklung von gemeinsam von Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft 

getragenen Maßnahmen zur spürbaren Steigerung der Aktivitäten im Bereich F&E, 

Wissenstransfer, Start-ups und Spin-offs 

o Stärkung und Ausbau von Wissenstransferzentren an Hochschulen und gemeinsam auf 

regionaler Ebene sowie Technology-Transfer Offices (TTO) nach internationalem 

Vorbild 

o Auftrag an Hochschulen und Forschungseinrichtungen, um Gründungskulturen und 

Entrepreneurship-Denken auszubauen. Aufnahme in Leistungsvereinbarungen sowie 
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Fortführung und Ausbau des Programms Spin-Off Fellowships und Stärkung von 
Female Entrepreneurship 

o Etablierung einer gesamthaft abgestimmten Strategie zur besseren Sichtbarmachung 

der österreichischen Hochschulen 

o Stärkung und Ausbau der Outreach-Aktivitäten („Wissenschaftskommunikation“) zur 

stärkeren Wahrnehmung des Nutzens von Forschung und Entwicklung in der 

Bevölkerung (Aufnahme in die Leistungsvereinbarung) 

• Österreich, Europa und darüber hinaus denken: Die europäischen Forschungs- und 

Innovationsprogramme (Horizon Europe, IPCEI, European Defense Fund, Digital Europe, 

Transition Fund) gewinnen zunehmend an Bedeutung für Österreich. Damit sich Österreich in 

Zukunft erfolgreich beteiligt, braucht es ein gemeinsames Vorgehen der Ressorts, da oftmals 
mehrere Zuständigkeiten betroffen sind. 

o Strategische Schwerpunktsetzung der Bundesregierung zur gemeinsamen Beteiligung 

an europäischen Innovationsprogrammen 

o Ressortübergreifende Bündelung der nationalen Mittel zur Ko- und 

Anschubfinanzierung europäischer Initiativen 

o Ausrichtung österreichischer Forschungsförderungsprogramme auf die europäischen 
Programme in Horizon Europe 

• Die Bundesregierung setzt sich auf EU-Ebene für die Stärkung und den Ausbau von Horizon 

Europe (2021 bis 2027) ein. 

• Verstärkte Koordinierung, Abstimmung und Integration der bestehenden Struktur aus OSTA 

(Office of Science and Technology Austria), Technologie-Attachés, Open Austria und den OeAD-

Außenstellen 

• Konkurrenzfähige Rahmenbedingungen – internationale Forschungsinfrastrukturen 

o Bestehende Instrumente und Maßnahmen wie z.B. die 

Forschungsinfrastrukturdatenbank sind weiterzuführen und weiterzuentwickeln. Es ist 
Vorsorge für möglichen Neuerungsbedarf im Bereich der Großforschungsinfrastruktur 

zu treffen.  

o Internationale Mitgliedschaften: Der Zugang zur internationalen 

Großforschungsinfrastruktur ist für die Grundlagenforschung sowie für die 

anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung (F&E) essentiell. Aktuelle 

Mitgliedschaften und Teilnahmen sind abzusichern; an den großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen orientierte neue Mitgliedschaften bzw. Teilnahmen (z.B. in den 

Bereichen Klima, Geologie, Biodiversität, Aerosole) sind zu prüfen. 

o Aktive Beteiligung an Plattformen und Netzwerken im Bereich des gesellschaftlichen 

Wandels, beispielsweise Beteiligung an europäischer Time Machine Organisation im 

Bereich Artificial Intelligence und Kulturerbe, Consortium of European Social Science 

Data Archives (CESSDA) und European Holocaust Research Infrastructure (EHRI). 

Flächendeckende technologieneutrale Breitband-Versorgung österreichweit 
sicherstellen 

• 5G-Vorreiterrolle weiter ausbauen und Anwendung für neue Technologien (autonomes Fahren, 

Internet of Things etc.) mit Telekom-Anbietern vorantreiben 

o Aufbau der Infrastruktur unter Einhaltung der höchstmöglichen Sicherheitsstandards 
(in Zusammenarbeit mit Mobilfunkbetreibern) 
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o Einsatz auf EU-Ebene, um Europas Technologieautonomie im Bereich 5G und all seiner 
Anwendungen sicherzustellen und Abhängigkeit von Drittstaaten zu vermeiden (bei 

Hardware- und Softwarelösungen) 

o Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse, insbesondere der vom Parlament 

beauftragten Technikfolgenabschätzung zu „5G Mobilfunk und Gesundheit“ sowie der 

Erkenntnisse der WHO und der ÖAW 

• Breitbandstrategie 2030 weiterentwickeln und Glasfaserausbau vorantreiben: 

o Ziel für 2030: Flächendeckende Versorgung mit festen und mobilen Gigabit-

Anschlüssen (Vermeidung einer digitalen Kluft zwischen Stadt und Land, besonderer 

Fokus hinsichtlich Glasfaser-Ausbau in Gewerbegebieten und öffentlichen 

Einrichtungen) 

o Einsatz von neuen Technologien laufend evaluieren, um ländlichen Raum rasch zu 

erschließen, z.B. komplementäre Technologien für die Last-Mile-Problematik testen 

(Glasfaser bis zum Ortskern, kabellose Weiterverbindung zum Haushalt) 

o Ausbau des Backbone Austria und der Backhauls vorantreiben 

o Breitbandmilliarde neu strukturieren (Förderungen können ganzjährig beantragt 

werden; klar definierte qualitative und temporäre Ausbauverpflichtungen mit Sperre 
des Fördererwerbs bei Nichteinhaltung) 

o Anpassen der Breitband-Förderbedingungen mit Anhebung auf 100 Mbit/s zum Abruf 

von Fördergeldern 

o Schließung eines Fiber- und 5G-Paktes (zwischen Bundesregierung, 

Telekommunikationsunternehmen, Ländern und Landeserrichtungsgesellschaften) zur 

Erstellung eines Ausbauplans 

o Verbesserte Koordination zur Hebung von Synergien bei Bauvorhaben bei 
gleichzeitiger Vermeidung volkswirtschaftlich nachteiliger Investitionen 

o Im Zuge des Breitband- und Mobilfunkpakts wird eine Empfehlung für 

Mehrfamilienhäuser und Betriebsgebäude zur Verlegung einer Leerverrohrung für 

etwaige Glasfaseranbindung inkludiert. 

o Prüfung eines konsolidierten Rahmens für öffentlich finanzierte Infrastruktur 

(Einrichtung von ÖGIG). Zielsetzung der Landesgesellschaften bündeln und in einer 
Bundessstrategie zusammenfassen 

o Beschleunigung und Vereinfachung von Behördenverfahren zur Errichtung von 

Gigabit-fähiger Kommunikationsinfrastruktur 

o Tiefbau-Ausbauplan über ganz Österreich: Kosten-Sharing bei den Ausbaukosten 

ermöglichen unter laufender Berücksichtigung neuer oberirdischer Technologien 

(Einbindung der Bezirkshauptmannschaften) 

o Zentrale und transparente Bereitstellung von Informationen zum Breitbandausbau 
sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch Service-Provider 

o Aktualisierung des Breitbandatlas für Österreich als Informationsplattform des Bundes 

(aufbauend auf Netztestung der RTR) 

o Prüfung der Weiterentwicklung der Zentralen Informationsstelle für Infrastrukturdaten 

(ZIS) hin zu einer Handelsplattform für Kommunikationsinfrastrukturen 

• Rasche Abwicklung der geplanten Multiband-Ausschreibungsrunde (5G) mit begleitender 

Evaluierung unter Einhaltung der Versorgungsauflagen. Frequenzerlöse für digitale 

Infrastruktur und digitale Anwendungen nutzen 

• Fairen Wettbewerb im Leitungsnetz sicherstellen 
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• Zugangsbedingungen zu bestehenden und künftigen Open-Access Netzen zu standardisierten 

Sätzen evaluieren 

• Die Bundesregierung bekennt sich zur Netzneutralität nach Vorgaben der EU. (S. 317f) 

Eine staatliche Verwaltung für das 21. Jahrhundert mit den Bürgerinnen und Bürgern 
im Mittelpunkt 

• Ausbau „Digitale Verwaltung“: Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen sollen nach 

Möglichkeit Amtsgeschäfte digital abwickeln können. Unabhängig vom digitalen Angebot muss 

ein Behördenweg auch weiterhin analog möglich sein. 

o Ziel ist eine durchgängige digitale Abwicklung (von der Einbringung bis zum Bescheid). 

• Ausbau Digitales Amt und oesterreich.gv.at zu zentralen Plattformen für die Interaktion von 

Bürgerinnen und Bürgern mit der Verwaltung 

o Persönliche Datensouveränität sichern: Ein persönliches Bürgerkonto schaffen, das 

den Österreicherinnen und Österreichern die einfache, rasche und sichere Erledigung 

von häufigen Behördenwegen ermöglicht sowie auf einen Blick ersichtlich macht, 
welche Daten der Staat von ihnen gespeichert hat. Das Prinzip der 

bereichsspezifischen Trennung der Bürgerdaten ist aufrechtzuerhalten. 

o Sukzessive Ausweitung und Optimierung (insbesondere hinsichtlich der Benutzbarkeit 

und Praxistauglichkeit) der digitalen Behördenwege für natürliche Personen und 

Unternehmen, schrittweiser Ausbau mehrsprachiger Angebote für die anerkannten 

Volksgruppen sowie auf Englisch 

o Integration wichtiger Ausweise in das Digitale Amt (u.a. des Führerscheins, des 

Zulassungsscheins und des Personalausweises) 

o Ermöglichen weiterer Verfahren (Nebenwohnsitzmeldung, Verlustmeldung von 

Dokumenten, Strafregisterauszug, Digitale Vignette etc.) und partizipativer 

Instrumente 

o Ausbau einer sicheren elektronischen Zustellung von Behördenkommunikation für 

Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen („E-Zustellung“ auf freiwilliger Basis) 

o Digitale Identität ermöglichen: Einführung einer E-ID zur Nutzung im öffentlichen und 

privaten Bereich, basierend auf einem umfassenden datenschutzrechtlichen Konzept 

o Zum gezielten Nachweis bestimmter Angaben wie Alter, Staatsangehörigkeit etc. in 

wahlweise anonymer, pseudonymer oder identifizierter Form und ohne Offenlegung 

sämtlicher weiteren Ausweis- bzw. Identifikationsdaten (Grundsatz der 

Datenminimierung) 

• Digitale Kommunikation in der Verwaltung ausbauen: Um die Digitalisierung der Verwaltung 

voranzutreiben, wird eine Verpflichtung zur digitalen Kommunikation der Verwaltungsorgane 

des Bundes untereinander eingeführt. Dort, wo es inhaltlich sinnvoll erscheint und es 
ausschreibungskonform möglich ist, soll eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Post 

angestrebt werden. Länder und Gemeinden sollen bestmöglich eingebunden werden. 

• Ö-Cloud einführen: Schaffung eines nationalen Netzwerks an Servern, auf dem Nutzerinnen 

und Nutzer in Österreich ihre Daten benutzerfreundlich in der Cloud abspeichern können. 

Dabei soll garantiert sein, dass unsere hohen heimischen Datenschutzbestimmungen zu jeder 

Zeit gelten. 

• Aufbau des Once-Only-Prinzips für Unternehmen sowie für Bürgerinnen und Bürger bei 

Verwaltungsverfahren: Alle relevanten Daten sollen Verwaltungsbehörden nur einmal 

bereitgestellt werden müssen und ab dann bei unterschiedlichen Behördenwegen 
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automatisiert abrufbar sein. Das Prinzip der bereichsspezifischen Trennung der Bürgerdaten ist 
aufrechtzuerhalten. 

• : Wo immer möglich, sollen Verwaltungsprozesse, die aus neuen Gesetzen entstehen, digital – 

wenn möglich auch automatisiert – vollzogen werden können. Bereits bestehende 
Verwaltungsprozesse sollen hinsichtlich der Möglichkeiten zur Digitalisierung durchforstet 

werden. 

o Datenschutz ist ein wichtiger Teil dieses Digital-Checks. 

o Strukturierter Ansatz zur Evaluierung von RPA-Potenzial (robotic process 

automization), um Kosten in der Verwaltung zu reduzieren 

o Weitere Pilotprojekte zur möglichen Automatisierung von Anträgen und 

Bewilligungen, aufbauend auf bestehende Erfahrung im Bundesministerium für 
Finanzen. Bei der Gestaltung von Entscheidungen, die unmittelbare Auswirkungen auf 

Menschen haben, wird geprüft, ob diese nach ethischen Gesichtspunkten von 

Menschen getroffen werden müssen. 

• IT-Konsolidierung bestehender Bundesssysteme, z.B. Verankerung des Einsatzes des ELAKs im 

E-GovG, einheitlicher IT-Arbeitsplatz und einheitliches E-Mail-System im Bund 

o Nutzen von Synergien, um Kosten in der Verwaltung bei der IT einzusparen 

o Erhöhte Sicherheit durch gemeinsame Standards 

o Prüfung von Konsolidierungs- und Optimierungsmöglichkeiten durch „Bundes- Cloud“ 

o Gemeinsame Beschaffung von Hard- und Software im Bund 

o Einheitliches Lizenzmanagement 

• Prüfung einer verstärkten Zusammenarbeit des Bundesrechenzentrums (BRZ) und der Statistik 

Austria 

• Weiterentwicklung des BRZ in ein Kompetenzzentrum für Digitalisierung in der 

Bundesverwaltung. 

• Entwicklung eines Konzeptes für Green IT im Bund: Ziel ist es, den Energieverbrauch der IT des 

Bundes und seiner Tochterorganisationen durch energiesparende Hardware, Betriebssysteme 

und Anwendungs-Software abzusenken. 

o Z.B. BRZ CO2-neutral betreiben. Betrieb durch 100% erneuerbare Energie und 

intelligente Kühlsysteme 

o Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien sowie EU-rechtlicher Vorgaben zu 

Datenschutz durch Technik-Gestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

in Vergabeverfahren insb. im Bereich IT (Hardware, Software, Dienstleistungen) 

• Zugang zu Rechtsinformation erheblich verbessern, indem das Rechtsinformationssystem des 

Bundes (RIS) zu einer intelligenten Plattform RIS+ weiterentwickelt wird, die intelligente Such-, 

Aggregations- und Visualisierungsfunktionen bietet (unter Beibehaltung der Gebührenfreiheit) 

• Einführung und Weiterentwicklung eines nationalen Referenzrahmens, der, aufbauend auf das 

EU-Standardmodell DigComp, digitale Fähigkeiten mess- und vergleichbar macht 

• Die Einrichtung einer Kommission für ethische Fragestellungen im Bundeskanzleramt ist zu 

prüfen – unter Berücksichtigung bestehender Kompetenzen (z.B. Bioethikkommission, 

Robotikrat/KI-Rat). 

• Schaffung eines Digitalrates als High-Level- Beratungsgremium der Bundesregierung und der 

Landesregierungen 
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• Digitalisierungsagentur als Kompetenzzentrum für digitale Innovation ausbauen: Die in der 

letzten Legislaturperiode geschaffene Digitalisierungsagentur wird ein unabhängiger 

Servicedienstleister für Bewusstseinsbildung, technische Beratung und Umsetzung. Ein weiterer 

besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung von E-Government-Anwendungen. 

• Prüfung der bestehenden Einzelgebühren für Registerabfragen, Möglichkeit zur Pauschalierung 

prüfen 

• Kostenlose Registernutzung innerhalb der Verwaltung für alle Bundesbehörden bzw. 

Gebietskörperschaften prüfen 

• Umsetzung der Barrierefreiheit gemäß Webzugänglichkeitsgesetz bei neuen Digital- 

Anwendungen bzw. bei öffentlichen Beschaffungen 

• Schaffung eines „Digital Leadership“-Lehrgangs, ähnlich dem Strategischen Führungslehrgang 

des Bundes 

• Weiterentwicklung des Unternehmensserviceportals (USP) zu einer umfassenden Plattform für 

die Interaktion zwischen Unternehmen und Verwaltung (inkl. Förderansuchen etc.) 

• Transparenz für Bürgerinnen und Bürger: Schrittweiser Aufbau und Bereitstellung eines 

Register- und Systemverbunds für Daten der Verwaltung 

o Doppelgleisigkeiten zwischen einzelnen Gebietskörperschaften verringern (z.B. Ausbau 

Personenstandsregister) 

o Erhöhung der Transparenz für die Bevölkerung sicherstellen 

o Das Prinzip der bereichsspezifischen Trennung der Bürgerdaten ist aufrechtzuerhalten. 

• Digitale Aktivitäten der Bundesinstitutionen abstimmen (CDOs beibehalten, 

ressortübergreifende Projekte umsetzen) 

• Building Information Modelling (BIM) verstärkt in der öffentlichen Beschaffung berücksichtigen 

• Digitalisierung von Kunstschätzen: Durch virtuelle Darstellung von Sehenswürdigkeiten auf 

nationalen und europäischen Plattformen sollen in den nächsten Jahren die wertvollsten Teile 

unseres kulturellen Erbes weiter digitalisiert und so weltweit barrierefrei zugänglich gemacht 

werden. 

• Die Bundesregierung bekennt sich zur Schaffung europäischer Infrastruktur und Innovation, um 

europäische Kräfte zu bündeln. 

• Bug-Bounty-Programme für mögliche vom Bund eingesetzte Open Source Software 

• Weiterentwicklung des USP mit besonderem Fokus auf der Erleichterung der Eingabe von 

Daten durch die Gemeinden (S. 318f) 

Open Data: Offene Daten als Chance für Transparenz 

• Die Bundesregierung bekennt sich zur umfassenden und rechtzeitigen Umsetzung der Public-

Sector-Information (PSI)/Open Data-Richtlinie der Europäischen Union und wird die PSI-

Taskforce tatkräftig unterstützen und im kontinuierlichen Austausch sein. 

o Eine Öffnung der Verkehrsauskunft Österreich als Open Service und Open Data soll 
koordiniert durch den Bund ermöglicht werden. 

• Entwicklung einer Umsetzungsstrategie, um das Prinzip Open by Default für nicht 

personalisierte Daten des Bundes zu etablieren. Ausnahmen zum Schutz von Bürgerinnen und 
Bürgern sowie unternehmensspezifischen Daten sind zu definieren. 

• Basierend auf dem Open Data Screening 2017 erstellt die Bundesregierung einen 

Maßnahmenplan, um die Verwaltungstransparenz anzuheben. 
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o Unterstützungsangebote für Bundesinstitutionen, Länder und Gemeinden sollen 
erarbeitet werden. 

• Ziel ist die Zurverfügungstellung der veröffentlichten Daten zum Budget in einer 

maschinenlesbaren Form. 

• Eine Teilnahme an Open Government Partnership wird geprüft. 

• Erstellung eines Masterplans (inklusive Machbarkeitsstudie), um eine Strategie zur Nutzung von 

Open Source Software im Bund zu entwickeln. 

• Prüfung der Digitalisierung/Erschließung von Archiven des Bundes 

• Aufbau eines Digital Data Hubs innerhalb der Open Data Struktur des Bundes, der kuratierte, 

aufbereitete und anonymisierte Daten für gemeinwohlorientierte Forschung und Entwicklung 

zur Verfügung stellt 

o Möglichkeit schaffen, dass Unternehmen hierzu ihre Daten (anonymisiert) miteinander 

auf freiwilliger Basis teilen können 

o Kriterien zur wirkungsvollen Anonymisierung von personenbezogenen Daten sind zu 

entwickeln. (S. 322) 

Grundlagen für eine Wirtschaft 4.0 schaffen 

• Aufbau eines nationalen staatlich kofinanzierten Technologie-, Innovations- und Wachstums-

Fonds, der Risikokapital zur Verfügung stellt und so die nachhaltige Etablierung von 

europäischen Schlüsseltechnologien unterstützt (aufbauend auf bestehende Mittelstands- und 

Gründerfonds) 

• Digitale Plattformökonomie in Österreich fair gestalten: Innovation aus dem In- und Ausland 

fördern und zulassen, aber Wettbewerb mit traditionellen Geschäftsmodellen fair gestalten 

(vor allem regulative und steuerliche Schlupflöcher schließen) 

• KMU-Digital ausbauen: Digitalisierungsoffensive für KMUs in allen Bundesländern anbieten 

(gemeinsam mit aws und WKÖ). Prüfung einer zusätzlichen Möglichkeit zur Unterstützung der 

digitalen Weiterbildung von Personal sowie Unternehmerinnen und Unternehmern 

(Bildungsscheck) 

o Förderungen von Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich von produzierenden KMUs 

(„smart factory“) 

o Unter anderem Fokus auf datenschutz- und grundrechtsfreundliche Technikgestaltung 

sowie Maßnahmen zur Reduktion/Optimierung von Ressourcenverbräuchen (S. 323) 

Zukunftstechnologien – Chancen nutzen 

• Ausbau eines Forschungs-Rechenzentrums, das adäquate Rechenkapazitäten (insbesondere 

Graphics Processing Units) zur Verfügung hat, um weiterhin Spitzenforschung – insbesondere 

auch im Bereich datenbasierter KI – zu ermöglichen (aufbauend auf Vienna Scientific Cluster) 

• Österreichs Beitrag auf dem Gebiet neu entstehender Technologiefelder weiter stärken 

o Forcierung eines österreichischen Beitrags zur EU-weiten Forschung in den Bereichen 

Quantum Communication, Quantum Computing und Quantum Cryptography 

o Teilnahme am QCI-Programm der EU (Quantum Communication Infrastructure) 

• Erstellung eines Masterplans für Blockchain- Technologie und Kryptowährungen 

o Schaffung einer vorausschauenden österreichischen Positionierung zur Förderung, 

Anwendung und Regulierung der Blockchain-Technologie und ihrer unterschiedlichen 

Anwendungen (z.B. Kryptowährungen). Unter Miteinbeziehung relevanter Stakeholder 
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in Politik (z.B. Finanzministerium, Wirtschaftsministerium, Infrastruktur- und 
Technologieressort) und Forschung. Einsatz auf EU-Ebene, um Österreichs Beitrag zu 

Europas Blockchain-Strategie sicherzustellen (in Anwendung und Regulierung) 

o Schaffung eines einheitlichen rechtlichen Rahmens für Investitionen im Blockchain- 

Bereich (in Abstimmung mit der EU) 

o Prüfung der Entwicklungsmöglichkeiten vielversprechender Anwendungsbereiche in 

der Verwaltung: Piloten zur Blockchain-Anwendung zentraler Registertätigkeiten 

o Aufbau auf Österreichs bestehende Exzellenzzentren im Blockchain-Bereich (z.B. ABC-
Kompetenzzentrum) 

• Der Auftrag und die Wirkungsentfaltung der innovationsfördernden öffentlichen Beschaffung 

werden evaluiert. Das Leitkonzept für eine innovationsfördernde öffentliche Beschaffung in 
Österreich wird aktualisiert und die Aufgaben der Servicestelle „Innovationsfördernde 

öffentliche Beschaffung“ (IÖB) wird den aktuellen Herausforderungen angepasst. 

• Schaffung von „Innovation Labs“ an wichtigen Bildungsstandorten und damit Schaffung eines 

Zugangs für alle Angehörigen der Hochschulen sowie für Lehrlinge und andere Auszubildende 

zu u.a. Medienlabs, Prototypenfertigung (unter Anleitung von Technikerinnen und Technikern), 

Arbeitsplätzen und Beratungen. 

Netzpolitik vorausschauend gestalten 

• Die Datenschutzbehörde wird mit den erforderlichen finanziellen, personellen und materiellen 

Mitteln ausgestattet, um ihre Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen können (in Einklang mit 

bestehenden europäischen Verpflichtungen). 

o Eine Erweiterung des Rekrutierungskreises außerhalb des Personenkreises der 

öffentlich Bediensteten ist zu prüfen. 

• Prüfung der Einrichtung einer Kompetenzstelle für IT-Sicherheit, Cybersicherheit sowie 

Datenschutztechnik und als Prüf- und Beratungsstelle für die öffentliche Verwaltung, Wirtschaft 

sowie Bürgerinnen und Bürger. Zusammenarbeit mit österreichischen, europäischen und 

internationalen Datenschutz- und Datensicherheitseinrichtungen 

• Durchführung hersteller- bzw. betreiberunabhängiger Technikfolgenabschätzungen bei 

wesentlichen öffentlichen Digitalisierungsvorhaben sowie verstärkte Durchführung von 

Technikfolgenabschätzungen bei risikogeneigten Regelungsmaterien (z.B. intelligente 

Transportsysteme, selbstfahrende Fahrzeuge, Assistenz- und Leitsysteme etc.) 

• Freiwilligkeit der Teilnahme von Betroffenen an infrastrukturell vernetzten Anwendungen 

• Durchgängige Etablierung des Prinzips der anonymen Nutzung von technischen Infrastruktur- 

Systemen 

• Bei der nationalen Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinie ist der Schutz der Privatsphäre zu 

gewährleisten und mit den Rechten der Urheberinnen und Urheber in Einklang zu bringen. Dies 

insbesondere im Zusammenhang mit Überprüfungen nutzergenerierter Inhalte (Upload-Filter). 

Evaluierung des Umgangs mit urheberrechtsverletzenden Websites. 

Zukunftssichere Rahmenbedingungen für künstliche Intelligenz schaffen 

• Im Zentrum unserer demokratischen Gesellschaft und des technologischen Fortschritts steht 

der Mensch. Die Digitalisierung wird dabei aktiv genutzt, um die Bedingungen für ein 

menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben zu stärken. 

• Die Entwicklung einer KI-Strategie für Österreich erfolgt basierend auf dem vorliegenden 

Expertenbericht aus dem Jahr 2019 (erarbeitet durch 150 Expertinnen und Experten). 
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• Die Bundesregierung schafft u.a. die Rahmenbedingungen für die Entwicklung und den Einsatz 

von KI-Systemen und Algorithmen und bekennt sich dabei zum Schutz der Menschenwürde. 

• Ethische Reflexion hat ein immanenter Bestandteil der österreichischen KI-Politik und -Praxis zu 

sein (Human-Centered AI). KI-Entwicklung muss den Menschen und dessen Rechte im Blick 

haben, zum Beispiel hinsichtlich der Unterscheidbarkeit von Menschen und Maschine und des 

Schutzes von Konsumentinnen und Konsumenten. 

• Notwendige Studien über geeignete Gestaltungs- und Einsatzkriterien für KI-Systeme und 

Algorithmen sowie für die Einbindung des Menschen in derartige Entscheidungsprozesse 

werden beauftragt. 

• Die Förderung von KI-Entwicklung und -Anwendung erfolgt unter anderem unter 

Berücksichtigung ethischer Grundsätze (insbesondere in den Bereichen Datenschutz, 

Privatsphäre und unter Berücksichtigung sozialer Auswirkungen). Ziel ist es, ein 

Alleinstellungsmerkmal der europäischen KI zu generieren. 

• Die Künstliche-Intelligenz-Strategie des Bundes umfasst die Klärung regulativer Fragen ebenso 

wie die Setzung von Forschungsschwerpunkten (gemeinsam mit Wirtschaft und 

Bildungssektor). 

• Die Definition roter Linien in der Anwendung von KI durch den österreichischen Staat; 

Entscheidungen in der Verwaltung, die unmittelbare Auswirkungen auf Menschen haben, 
dürfen maschinell unterstützt, aber nicht durch Maschinen getroffen werden. 

• Die Stärkung Österreichs bestehender KI-Zentren im KI-Bereich (z.B. Complexity Science) und 

verstärkte internationale Vernetzung (auch im Zuge der FTI-Strategie) 

• Einsatz auf EU-Ebene, um Österreichs Beitrag zu Europas KI-Entwicklung sicherzustellen (in 

Wirtschaft, Verwaltung, Forschung und Sicherheitspolitik) 

• Einsatz mit unseren europäischen Partnerinnen und Partnern, um die Schaffung KI-gesteuerter 

Waffen („Automated Weapons“) weltweit zu unterbinden bzw. zu regulieren 

• Die Einrichtung eines Calls im Bereich Digitaler Humanismus (Erforschung der komplexen 

Interaktion zwischen Menschen und Maschine inklusive Gestaltungsmöglichkeiten) wird in die 

österreichische KI-Strategie einfließen. 

• Universitäten sind als wichtige Themenleader in die Entwicklung der KI-Strategie zentral 

einzubinden (v.a. im Bereich Digitalisierungsethik). 

• Eine verstärkte Forschungszusammenarbeit der IT-Forschenden mit Geistes-, Sozial- und 

Kulturwissenschaften ist zu stimulieren. 

• Der gesellschaftliche Diskurs zu ethischen Fragen u.a. auch der Digitalisierung soll gebündelt 

und institutionalisiert werden, um eine strukturierte Auseinandersetzung mit den ethischen 

Herausforderungen unter Einbeziehung umfassender Interessensgruppen zu ermöglichen. 

• Zusammenführung der relevanten Beiräte (Roboter-Beirat, KI-Beirat) 

o Der Beirat soll Expertinnen und Experten, Experteninstitutionen sowie Vertreterinnen 

und Vertreter der Gesellschaft in den gesellschaftlichen Diskussionsprozess einbinden. 

(S 325f) 
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Wirtschaft und Finanzen 

Stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen sicherstellen 

• Die Bundesregierung ändert die Steuer- und Abgabenstruktur. Ziele sind: eine Entlastung der 

Menschen, eine Senkung der Steuer- und Abgabenquote, eine ökologisch-soziale Reform mit 

Lenkungseffekten zur erfolgreichen Bekämpfung des Klimawandels sowie der Erhalt und 

Ausbau von Innovationskraft, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen 

Wirtschaft. 

Innovation durch Risikokapital ermöglichen 

• Verbesserte Anreize für privates Risikokapital für innovative Start-ups und KMUs 

o Start-up und KMU-Finanzierung: Um den österreichischen Standort und vor allem die 

Gründung neuer Unternehmen mit innovativen Ideen (inkl. Social Entrepreneurship) 

und deren Wachstum zu fördern soll privates Risikokapital mobilisiert werden, z.B. 

durch die Einführung und Lockerung der Verlustverrechnungsmöglichkeit bei 

Einkünften aus Kapitalvermögen. Aktuell können private Investorinnen und Investoren 

Verluste aus der Beteiligung an Start-ups nur mit bestimmten positiven 

Kapitaleinkünften und nur im gleichen Jahr ausgleichen – zukünftig soll die 
Verlustverrechnung auch über mehrere Jahre hinweg erfolgen können. 

o Prüfung einer steuerlichen Absetzbarkeit von Anschub- und Wachstumsfinanzierung 

für innovative Start-ups und KMUs mit Obergrenze pro Investment (z.B. € 100.000 

über 5 Jahre absetzbar) und einer Gesamtdeckelung - nach Vorbild des erfolgreichen 

(Seed) Enterprise Investment Scheme (SEIS/EIS) in Großbritannien. 

o Institutionelle Investoren, wie Pensionskassen, Vorsorgekassen und Versicherungen 
sollen in langfristige, innovative Anlageformen (inkl. ökologischem und Social Impact) 

investieren dürfen (z.B. Seed-Finanzierung für Start-Ups und KMUs). Die 

zugrundeliegenden Kataloge zulässiger Veranlagungen sollen entsprechend angepasst 

werden (in Einklang mit EU-Recht). 

o Die Bundesregierung bekennt sich zur Stärkung bestehender Mikrokreditprogramme 

und zur besseren Bekanntmachung der Möglichkeit der Social Impact Bond 

Finanzierung. 

o Gesellschaftsform für den alternativen Investmentfonds nach Vorbild SICAV (Société 

d’investissiment a capital variable) mit variablem Kapital ermöglichen. Dabei werden 

hohe Transparenzstandards sowie der Anlegerschutz berücksichtigt. 

• Vereinheitlichung und Stärkung des öffentlichen Risikokapitals 

o Verstärkte Kooperation des Bundes mit der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) 

o Vergabeprozess der Österreichischen Entwicklungsbank AG (OeB) weniger 

bürokratisch gestalten, um zügigere Entscheidungen zu ermöglichen, z.B. 

Genehmigungsverfahren für Afrika-Fazilität 

o Ausbau der Verfügbarkeit von Wachstumskapital für Start-Ups und KMUs 
(Finanzierungsvolumen € 2 Mio. bis € 20 Mio.) in Zusammenarbeit mit privaten 

Investorinnen und Investoren. Mögliche internationale Beispiele wären z.B. Modell 

Schweiz (Corporate Venture Fund unter Einbindung österreichischer Leitbetriebe) oder 

Modell Dänemark (Dachfonds/Fund of Funds Lösung). 

o Verstärkte Zusammenarbeit des Bundes mit der Kommunalkredit Public Consulting 

(KPC) zur zielorientierten Förderung von Klima- und Umweltschutzprojekten 
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o Verstärkte Koordinierung und mögliche Zusammenführung der 
Finanzierungsaktivitäten von aws und FFG 

o Verbesserte Governance der österreichischen Förderlandschaft/Risikokapitalstruktur, 

zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten 

• Stärkere Nutzung von European Fund for Strategic Investments (EFSI) durch eine zentrale 

Förderstelle bzw. einen zentralen Ansprechpartner in Österreich sowie durch Standardisierung 

und Bündelung von Projekten, um Fördergelder optimal abzuholen und einzusetzen 

• Neue Finanzierungsmodelle für Unternehmen fördern 

o Überführung des Pilotprogramms „aws Garantiepromesse“ (zuerst zur aws, dann 

Bank) in ein Regelprogramm: Das derzeitige aws Pilotprogramm für Vorabgarantien für 

KMU soll dauerhaft weitergeführt werden. 

o Weiterentwicklung der Garantiemöglichkeiten im Rahmen von KMU-Fördergesetz und 

Garantiegesetz (adäquate Risikoanteile und Garantiequoten bei nicht investiven 

Maßnahmen, Flexibilisierung der Entgelte) (S. 97f) 

Social Entrepreneurship 

• Zielgruppenspezifische öffentliche Finanzierungsinstrumente bzw. Ausweitung und Öffnung 

bestehender Finanzierungsprogramme für Social Entrepreneurs 

• Die Bundesregierung bekennt sich zur steuerlichen Begünstigung der gemeinnützigen 

Aktivitäten von Stiftungen und prüft die weitere Förderung sozialer Innovationen. 

• Prüfung einer Reform der Gemeinnützigkeitsbestimmung durch Ausweitung auf Social 

Entrepreneurs (S. 98) 

 

Klimaschutz, Infrastruktur, Umwelt und Landwirtschaft  

Die öffentliche Hand zeigt‘s vor! Klimaneutrale Verwaltung 

• Nachhaltige und innovationsfreundliche Beschaffung wird Standard: 

o Ziel ist die Umstellung der Bundesbeschaffung nach ökologischen und sozialen 

Mindeststandards, die sich am Umweltzeichen orientieren und Regionalität fördern. 

o Darüber hinaus wird die Bundesregierung das Vergaberecht als wichtiges Instrument 

zur Bekämpfung des Klimawandels nutzen. Dazu ist das Bestbieterprinzip um 

verbindliche ökologische Kriterien für die angebotenen Produkte und Dienstleistungen 
zu erweitern (z.B. öffentliche Bautätigkeit). 

o Überarbeitung und Aktualisierung des „Aktionsplan nachhaltige öffentliche 

Beschaffung“, dessen Anwendung für Beschaffungsvorgänge verbindlich ist und 

evaluiert wird 

o Paradigmenwechsel vom Billigstbieter zum Bestbieter sowie Total Cost of Ownership 

(TCO) (S. 107) 

 Technologieoffensive, Digitalisierung und Innovation 

• Technologieoffene Energieforschungsoffensive zur Dekarbonisierung 

o Schwerpunkte: Smart Grids, neue Speichertechnologien, Wasserstoff, Demand Side 

Management 
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o Energieeffizienz 

o ggf. neue Projekte (z.B. „energieeffiziente Stadt“ und „energieeffizientes Dorf“) 

• Experimentierklausel (nach deutschem Vorbild) für Unternehmen ermöglichen 

• Innovation – von Start-ups bis Industrie. Energie-Cluster & Open Energy Innovation 

• Neue Österreichische Wasserstoffstrategie: Wasserstofftechnologie speziell für den 

Wirtschafts- und Verkehrsbereich entwickeln 

o Damit soll Österreich zur Wasserstoffnation Nummer 1 werden. 

o Klimaschutz- und Wasserstoffzentrum als Cluster für Forschung, Innovation und 

Technologie umsetzen (S. 116) 

Industrie und Gewerbe: ein Green Deal für Österreichs Wirtschaft 

• Umfassende, sektorübergreifende Klima- und Kreislaufwirtschaftsstrategie mit prioritärer 

Ausrichtung auf die besonders energie- und emissionsintensiven Sektoren Stahlerzeugung, 

Chemie und Zement sowie die Abfallwirtschaft. Sie orientiert sich einerseits an den Pariser und 

europäischen Klimazielen, andererseits an der EU Circular Economy Strategy und dem EU 

Circular Economy Action Plan. Die zentrale Herausforderung besteht in der 

Technologieentwicklung in Richtung industrieller Skalierung und Umsetzung neuer, CO2-armer 

bzw. CO2-zirkulärer Prozesstechnologien sowie deren wirtschaftlicher Darstellbarkeit. Die 

sektorübergreifende Koppelung von Klima- und Kreislaufwirtschaftsstrategie erfordert eine 
rasche Transformation des Energiesystems hin zu gesamtsystemischer Energieeffizienz und zu 

erneuerbaren Energietechnologien bei gleichzeitigem Erhalt internationaler 

Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltiger Standortsicherung und der Positionierung Österreichs als 

internationaler Vorreiter: 

o Nutzung bestehender Instrumente für sektorenübergreifende Cluster-Initiativen zur 

Abdeckung von Mehrkosten für die Technologieentwicklung und -umstellung auf 
nationaler und europäischer Ebene (EU-ETS-Innovationsfonds, Horizon Europe, 

European Cluster Collaboration Platform [IPCEI]). 

o Spezielle Förderungen für industrielle Cluster-Leitprojekte von Branchenführern, bei 

denen Klimaschutz, F&E und Innovation einen hohen Stellenwert genießen, durch 

obengenannte Instrumente (S. 117) 

Klimaschutz durch Bioökonomie 

• Aufstockung der Grundlagenforschung zu Ressourcen-Verfügbarkeit, ökologischen Funktionen 

(Boden, Biodiversität etc.), Standortbedingungen und sozialen Rahmenbedingungen 
biobasierter Wirtschaft, (physikalische, chemische, biologische) Analytik von 

Materialeigenschaften 

• Erhöhung der Anstrengungen im Bereich Produkt- und Prozessentwicklungen bei stofflicher 

und energetischer Verwertung biogener Materialien in der angewandten Forschung 

• Bessere Rahmenbedingungen für die Entwicklung neuer Produkte aus biogenen Roh- und 

Reststoffen bzw. Abfällen und Nebenprodukten sowie deren zugehörige Lagerungs- und 
Logistikkapazitäten, bei gleichzeitiger Reduktion der Lebensmittelabfälle (S. 118) 
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Soziale Sicherheit, neue Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung 

Gemeinnützigkeit, ehrenamtliches Engagement, Freiwilligentätigkeit und 
Zivilgesellschaft 

• Gleichberechtigter Zugang gemeinnütziger Organisationen bei Start-up-, Innovations- und 

Digitalisierungsförderung 

• Förderung von Innovationsprojekten im Bereich gemeinnütziger Arbeit und Partizipation (S. 

239) 

 

Staat, Gesellschaft und Transparenz  

Kulturelles Erbe sichern und weiterentwickeln 

• Österreich als Culture Tech Hub. 

o Österreich als innovative internationale Plattform für die Verschmelzung von Kunst, 
Kultur, Technologie und der digitalen Welt etablieren 

o Stärkung interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Kultur-, Techszene und Start-ups 

sowie Universitäten und Forschungseinrichtungen, um nachhaltig unser kulturelles 

Erbe von morgen zu schaffen (S. 48) 

Kooperation der dualen Medienlandschaft – Medienstandort Österreich stärken 

• Aufbau eines Öko-Systems für Innovationen durch enge Verzahnung von Startups, 

Forschungseinrichtungen und öffentlich-rechtlichen sowie kommerziellen Medienanbietern zur 
Förderung von Innovationen im Bereich VirtualReality (VR), Augmented Reality (AR), der 

Entwicklung von Algorithmen, Artificial Intelligence (AI), immersive Storytelling, Second Screen 

Technologien, Personalisierung, Podcasts, Privacy, Voice und SmartAssistants und 5G Broadcast 

mit dem Ziel, Österreichs internationale Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen (S. 56) 

Struktur- und Organisationsentwicklung im österreichischen Sport 

• Neuaufstellung der begleitenden Service- und Dienstleistungsangebote des Bundes bei 

Sportwissenschaft, Sportmedizin, Sportpsychologie und in der Technologieentwicklung (IMSB, 

ÖISM, ÖBS) in Kooperation mit Forschungseinrichtungen. Konzept zur Entwicklung eines 
Instituts zur Förderung von Innovation und Forschung im Bereich Sportgeräte und -technologie 

unter Einbindung der Sportorganisationen sowie Einrichtungen des tertiären Sektors (S. 59) 

 


